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 Vereinfachung der Eintragung von Berufsausbildungsverträgen bei der 

zuständigen Stelle 

  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

um Ihnen die Antragsstellung der Eintragung des Berufsausbildungsvertrags in das 

Berufsausbildungsverzeichnis zu erleichtern, stellen wir die Anforderungen bei uns 

um. 

 

Folgende Änderungen haben wir in Bezug auf das BBiG vorgenommen: 

 

 Künftig sind Zeugnisse, Lebensläufe und Bewerbungsschreiben nicht mehr zur 

Vorlage nötig, sofern nicht anders von uns geäußert. 

 Vorgelegt wird nur noch der Vertrag, der betr. Ausbildungsplan, der 

Meldebogen und die ärztlichen Bescheinigungen.  

 

 Der Antrag auf Eintragung kann schriftlich oder elektronisch gestellt werden 

[§36] 

 dem Antrag ist eine Ausfertigung der Vertragsniederschrift beizufügen. 

Auf einen betrieblichen Ausbildungsplan im Sinne von § 11 Absatz 1 Satz 2 

Nummer 2, der der zuständigen Stelle bereits vorliegt, kann dabei Bezug 

genommen werden. [§36(1)] 
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 Ausbildende und Auszubildende sind verpflichtet, den zuständigen Stellen 

die zur Eintragung nach § 34 erforderlichen Tatsachen auf Verlangen 

mitzuteilen. [§36(2)] 

 Auch bei Änderungen des wesentlichen Vertragsinhalts ist eine Eintragung 

zu beantragen. [§36(3)] 

Dazu gehören auch kraft Gesetzes eintretende Verlängerungen der 

Ausbildungszeit. 

 

 

WIE ERFOLGT KÜNFTIG DIE EINTRAGUNG? 

 

Die von Ihnen per Email gesandten Unterlagen werden von uns, wie zuvor in 

Papierform, überprüft.  

Anschließend erstellen wir einen Eintragungsvermerk und senden diesen dann per 

Email an Sie.  

Den Eintragungsvermerk können Sie dann ganz einfach ausdrucken und Ihren 

Ausfertigungen des Berufsausbildungsvertrags anheften. 

 

 

Der Versand von originalen Verträgen ist somit nicht mehr notwendig.  

Dies spart nicht nur Porto, sondern schont unsere Umwelt, so wollen auch wir 

unseren Teil dazu beitragen. 

 

 

WICHTIG! 

Da wir unsere Eintragungen ins Berufsausbildungsverzeichnis nun komplett 

digitalisieren, ist es zwingend notwendig, bei der Antragstellung alle Unterlagen (bis 

auf die ärztl. Untersuchung) gleichzeitig vorzulegen. Nur dann kann eine Eintragung 

erfolgen. 

 

 

Wir bitten um Verständnis und danken Ihnen für Ihre Unterstützung der Umsetzung! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Christiane Dworak 


